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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe an Hamburgs Rotkreuzgeschichte Interessierte, 

das Zeichen des roten Kreuzes auf weiÇem Grund dient gleichermaÇen dem Schutz von Men-
schen und Ausr¿stung in Konflikten wie ï neben dem roten Halbmond und dem roten Kristall ï 
der Kennzeichnung der Organisation, die in 192 Lªndern und damit fast in der gesamten Welt f¿r 
die Hilfe zugunsten von Menschen in Not steht. In der Sprache des Marketings w¿rde man sagen, 
es ist unser Markenzeichen. Und ein Markenzeichen, das derart stark, weltweit bekannt und aner-
kannt ist, ist nat¿rlich auch immer in der Gefahr von Unbefugten gebraucht und missbraucht zu 
werden. Daher ist man auch bei uns in Deutschland ï allerdings erstmals vor gut einhundert Jah-
ren ï dazu ¿bergegangen, beim Schutz des Zeichens nicht nur auf das Vºlkerrecht zu vertrauen, 
sondern zusªtzliche innerstaatliche Regeln aufzustellen. Sie sollen das Zeichen nicht in erster 
Linie vor unerbetener Konkurrenz sch¿tzen, sondern verhindern, dass das Rotkreuzzeichen belie-
big verwendet wird, eventuell sogar entgegen dem Ursprungsgedanken. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Rotkreuzzeichen auch im schlimmsten Fall, im Falle eines Krieges, seine 
Schutzwirkung nicht verliert, sondern einzig f¿r Menschlichkeit durch unparteiliche Hilfe steht, die 
allein am MaÇ der Not ausgerichtet ist. Daher ist es wichtig, dass der Schutz des Rotkreuzzei-
chens selbst und die Achtung der Rotkreuzgrundsªtze immer im Blick aller Angehºrigen innerhalb 
des Roten Kreuzes bei ihrem Handeln sind und auch auÇerhalb des Roten Kreuz anerkannt 
bleibt.  

 
         Ihr 

Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg  

Nur f¿nf Jahre nach der Schlacht von 
Solferino, in der Henry Dunant zusam-
men mit den Frauen von Castiglione 
unter dem Ausruf tutti fratelli ï alle sind 
Br¿der ï spontan und uneigenn¿tzig den 
Verletzten aller Kriegsparteien hilfreich 
zur Seite stand, nur zwei Jahre nach 
Verºffentlichung seiner Erlebnisse und 
seiner Ideen f¿r einen menschlicheren 
Umgang miteinander selbst im Kriege in 
dem Buch Eine Erinnerung an Solferino 
und nur ein Jahr nach der ersten interna-
tionalen Konferenz, in der ¿ber mºgliche 
Schritte in diese Richtung beraten wur-
de, verabschiedeten zahlreiche Staaten 
am 22. August 1864 in Genf das Abkom-
men betreffend die Linderung des Loses 
der im Felddienste verwundeten Militªr-
personen. 

In dessen Artikel 7 heiÇt es: 

1. Eine deutlich erkennbare und ¿ber-
einstimmende Fahne soll bei den 
Feldlazaretten, den Verbandplªtzen 
und Depots aufgesteckt werden. Da-
neben muÇ unter allen Umstªnden 
die Nationalflagge aufgepflanzt wer-
den. CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ нύ 
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2. Ebenso soll f¿r das unter dem Schutz 
der Neutralitªt stehende Personal 
eine Armbinde zulªssig sein; aber die 
Verabfolgung einer solchen bleibt der 
Militªrbehºrde ¿berlassen. 

3. Die Fahne und die Armbinde sollen 
ein rotes Kreuz auf weiÇem Grunde 
tragen. 

(Zur Entstehung des Rotkreuzzeichens 
siehe auch Ausgabe 5 der Rotkreuznoti-
zen). 

Seit dem Genfer Abkommen zur Verbes-
serung des Loses der Verwundeten und 
Kranken bei den im Felde stehenden 
Heeren vom 6. Juli 1906 war die Ver-
wendung des Schutzzeichens gemªÇ 
Artikel 10 explizit auf das Personal frei-
williger Hilfsgesellschaften, die ord-
nungsgemªÇ von ihren eigenen Regie-
rungen anerkannt und ermªchtigt waren, 
ausgedehnt worden. Hierunter fielen in 
aller Regel die nationalen Rotkreuzge-
sellschaften. Art des Zeichens und Ver-
wendung wurden ausf¿hrlich im Kapitel 6 
in den Artikeln 18 bis 23 des Abkom-
mens beschrieben.  

Damit war klar festgelegt, wann, wo und 
durch wen das Schutzzeichen im Falle 
eines Konflikts anzuwenden sei und wie 
es aussehen sollte. Aber was wurde zum 
Schutz dieses Schutzzeichens und sei-
ner Verwendung ï auch in Friedenszei-
ten ï in Deutschland unternommen? 

¦ber eines der Probleme schreibt bereits 
Johann Hinrich Wichern 1874 in Kriegs-
dienste der freiwilligen Liebesthªtigkeit 
bzgl. des Einsatzes der Felddiakone im 
Krieg von 1871 (S. 177): Erschwert wur-
de diese Arbeit in schmerzlicher Weise 
dadurch, daÇ zur Theilnahme an dersel-
ben eine groÇe Zahl von anderen wenig 
qualifizierten Helfern berufen war, die, 
meist augenblicklich brodlos, zum gro-
Çen Theil nicht unsern Br¿dern zu die-
nen, sondern Geld zu verdienen auf jede 
Weise trachteten. Durch solche wenig 
geeigneten Krªfte war dem rothen Kreuz 
besonders im Bereich dieser Arbeit ein 
¿bler Ruf bereitet, unter dem anfangs 
auch die Felddiakonen zu leiden hatten.  

Wªhrend es dann im militªrischen Be-
reich im Laufe der Zeit aufgrund der 

 
 

klaren Zustªndigkeiten und 
Befehlsstrukturen mºglich 
wurde, auf die Verwendung 
des Rotkreuzzeichens Ein-
fluss zu nehmen, dauerte es im Deut-
schen Reich noch lange, bis auch f¿r 
den zivilen Bereich Regelungen erlassen 
wurden.  

Am 26. Mªrz 1902 wurde das vier Tage 
zuvor verabschiedete Gesetz zum 
Schutze des Genfer 
Neutralitªtszeichens im 
Reichs-Gesetzblatt Nr. 
18 verºffentlicht, dass 
per 1. Juli 1903 in Kraft 
trat. In dessen Ä 1 heiÇt es:  

Das in der Genfer Kon-
vention zum Neutralitªts-
zeichen erklªrte Rothe 
Kreuz auf weiÇem Grunde 
sowie die Worte ĂRothes 
Kreuzñ d¿rfen, unbeschadet 
der Verwendung f¿r Zwecke 
des militªrischen Sanitªtsdienstes, 
zu geschªftlichen Zwecken sowie 
zur Bezeichnung von Vereinen 
oder Gesellschaften oder zur 
Kennzeichnung ihrer Thªtig-
keit nur auf Grund einer Er-
laubniÇ gebraucht werden. 

Und im 2. Absatz heiÇt es u. a. 
weiter:  

Die Erlaubnis darf Vereinen oder Ge-
sellschaften, welche sich im Deutschen 
Reiche der Krankenpflege widmen und 
f¿r den Kriegsfall zur Unterst¿tzung des 

militªrischen Sanitªts-
dienstes zugelassen 
sind, nicht versagt 
werden.  

Bei Zuwiderhandlun-
gen drohte eine Geld-
strafe. Auch eine Ab-
wandlung des Rot-

kreuzzeichens, die 
eine Gefahr der Ver-
wechslung beinhalte-
te, war nicht erlaubt. 
Ebenso waren Rege-
lungen f¿r die Ver-
wendung des Roten 
Kreuzes in Wirtschaft 
und Handel enthalten.  

Im folgenden Jahr 
erfolgte die Bekannt-
machung des Reichs-
kanzlers, betreffend 
die Grundsªtze f¿r die 
Erteilung zum Ge-
brauche des Roten 
Kreuzes vom 7. Mai 
1903. Daraus ging 
hervor, dass die o. g. 
Vereine und Gesell-
schaften f¿r die Er-
laubnis der Verwen-
dung des Rotkreuzzei-
chens einer Beschei-
nigung durch das zu-
stªndige Kriegsminis-
terium bedurften. Ei-
nen Tag spªter erfolgt 

die Bekanntmachung betreffend die 
Stempelung der bei der Verk¿ndung des 
Gesetzes zum Schutze des Genfer Neu-
tralitªtszeichens vom 22. Mªrz 1902 mit 
dem Roten Kreuze bezeichneten Waren, 
die dann auch im Amtsblatt der Freien 
und Hansestadt Hamburg verºffentlicht 

wurde. Hierbei ging es 
ausschlieÇlich, wie der 
Name schon sagt, um 
den Vertrieb von Wa-
ren, die mit dem roten 

Kreuz gekennzeichnet wa-
ren. In der Dienstvorschrift 
f¿r die freiwillige Kran-
kenpflege vom 12. Mªrz 
1907 war zudem in 
Ziffer 4 vorgeschrieben, 
dass die Zulassung zur 
Unterst¿tzung des Kriegssa-

nitªtsdienstes in der Regel 
durch den Kommissar und Militªr-
Inspekteur der freiwilligen Kran-
kenpflege nachzusuchen sei. 

Dennoch gab es insbesonde-
re im Bereich der Schwes-
ternpflege immer wieder den 
Versuch von Verbªnden, den 
guten Ruf des Roten Kreuzes 
f¿r die eigene Arbeit zu nutzen. 

Wenn schon die unverfªlschte und 
sogar abgefªlschte Verwendung des 
Rotkreuzzeichens nicht erlaubt war, so 
sollte das Abzeichen mancher Organisa-
tionen von Schwestern doch zumindest 
auf den ersten Blick an das Rote Kreuz 
erinnern. Das galt f¿r die von Agnes Karll 
1903 gegr¿ndete, von Konfessionen und 
Mutterhªusern unabhªngige, Berufsor-
ganisation der Krankenpflegerinnen  

 
CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ оύ 

Deckblatt des 
Jahresberichts 
1889 des Hambur-
ger Vereins zur 
Errichtung von 
Sanitªtswachen  

links: Reichs-Gesetzblatt Nr. 18  

rechts: Auszug aus dem Schrift-
wechsel Privatklinik der vereinig-
ten Schwestern vom Roten Kreuz 

Broschen des Agnes Karll Schwes-
ternverbandes (o.) und der Freien 
Schwesternschaft der NSV (u.) 
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Deutschlands ebenso wie dreiÇig Jahre 
spªter f¿r die von der Nationalsozialisti-
schen Volkswohlfahrt ins Leben gerufe-
ne Freie Schwesternschaft. 

 

Die Situation in Hamburg 

Mit dem o. g. Gesetz hatten nunmehr 
endlich auch die Mªnner- und Frauen-
vereine vom Roten Kreuz ein Instrument 
in der Hand, um sich gegen ihrer Mei-
nung nach missbrªuchliche Nutzungen 
des Rot-Kreuz-Zeichens zur Wehr zu 
setzen. 

Ein sehr fr¿hes Beispiel f¿r die Verwen-
dung des Rotkreuzzeichens durch einen 
Verein in Hamburg, der in keinerlei Be-
ziehung zum Roten Kreuz stand, ist der 
Hamburger Verein zur Errichtung von 
Sanitªtswachen, der von 1888 bis 1908 
bestand. Bei seinen Mitgliedern handelte 
es sich hauptsªchlich um B¿rgervereine 
und andere in Hamburg tªtige Vereinsor-

ganisationen. Weder 
strukturell noch personell 
gab es eine Verbindung 
zum Hamburger Roten 
Kreuz, in den Vereinssta-
tuten taucht der Begriff 
Rotes Kreuz auch gar 
nicht erst auf. 

Mit Erlass des Gesetzes 
von 1903 nimmt sich in 
Hamburg in den folgen-
den Jahren insbesondere 
der Vaterlªndische Frau-
en-H¿lfs-Verein vom 
Roten Kreuz des The-
mas an, wie aus dessen 
Jahresberichten hervor 
geht. So heiÇt es z. B. im 
Bericht f¿r das Jahr 
1905:  

Zur Durchf¿hrung des 
Reichsgesetzes vom 
22. Mªrz 1902 haben wir 
in zahlreichen Fªllen gegen das unbe-
rechtigte Tragen unseres Abzeichens 
einschreiten m¿ssen. Auf unser Vorhal-
ten ist aber stets das fernere Tragen 

unterblieben. Wir bitten aber unsere Mit-
glieder darauf zu achten, daÇ das Rote 
Kreuz auf weiÇem Felde nicht miÇ-
brªuchlich gef¿hrt wird, und ¦bertre-
tungsfªlle unserem Schriftf¿hrer g¿tigst 
mitteilen zu wollen. Eine strenge Be-
obachtung des Gesetzes sind wir unse-
ren Schwestern und auch dem Publikum 
schuldig.  

Auch in den Folgejahren finden sich 
noch mehrfach entsprechende Aufrufe in 
einzelnen Jahresberichten. 

Dem Verfasser sind nur zwei weitere 
Frauen-Vereine bekannt, die im damali-
gen Hamburg definitiv ¿ber die entspre-
chende Genehmigung verf¿gten, der 
Vaterlªndische Frauenverein f¿r die 
Krankenpflege in den Kolonien vom Ro-
ten Kreuz (siehe auch Ausgabe 21 der 
Rotkreuznotizen) und der Schwestern-
verein der Hamburgischen Staatskran-

kenanstalten, der dem 
Hamburgischen Lan-
desverein vom Roten 
Kreuz als korporatives 
Mitglied angehºrte 
(siehe Ausgabe 28 der 
Rotkreuznotizen). Da-
neben galt diese Ge-
nehmigung nat¿rlich 
f¿r den Hamburgischen 
Landesverein selbst, 
die Genossenschaft 
freiwilliger Krankenpfle-
ger im Kriege vom Ro-
ten Kreuz (siehe Aus-
gabe 31 der Rot-
kreuznotizen), die 
Hamburger Kolonne 
vom Roten Kreuz (wird 
als Ausgabe 42 der 
Rotkreuznotizen er-
scheinen) und der Ko-
lonne vom Roten 
Kreuz f¿r Barmbeck, 
Uhlenhorst und Umge-
gend (siehe Ausgabe 
14 der Rotkreuznoti-
zen).  

Es gab jedoch auch verschiedene weite-
re Frauenvereine und Schwesternschaf-
ten in Hamburg, die das rote Kreuz ver-
wendeten, bei denen davon ausgegan-
gen werden darf, dass sie die Vorausset-
zungen des Reichsgesetzes von 1902 
nicht erf¿llten. Im Zuge der Recherchen 
fanden sich Hinweise auf folgende ent-
sprechende Frauenvereine. 

Aus dem Staatsarchiv Hamburg liegt ein 
Schriftwechsel mit der Privatklinik der 
vereinigten Schwestern vom roten Kreuz 
ï Privatklinik Sechslingspforte 5 ï aus 
dem Jahr 1904 vor, bei dem es um eine 
FahrpreisermªÇigung f¿r deren Mitglie-
der geht. Dabei beruft sich die Einrich-
tung auf ein entsprechendes Zugestªnd-
nis gegen¿ber dem Deutschen Schwes-
ternverein in Hamburg. 

CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ пύ 

Deckblatt der Satzung (l.),  Personalfragebo-
gen (m.) und ªrztliches Zeugnis (r.) des Deut-
schen Schwesternvereins  

oben: Schwesternheim Hansa 

rechts: Zeitungsartikel aus dem Hamburger Fremdenblatt vom 11. Oktober 1911 
(o.)  und aus den Hamburger Neuesten Nachrichten vom 8. Februar 1912 (u.) 



Inhaber der Drogerie, wirklich zur Ver-
wendung des Roten Kreuzes berechtigt 
seien. Ƭ 
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Zunªchst ist darauf hinzuweisen, dass 
mit der dritten Fassung des Genfer Ab-
kommens zur Verbesserung des Loses 
der Verwundeten und Kranken der Hee-
re im Felde vom 27. Juli 1929 in 
Artikel 24 erstmals ausdr¿cklich geregelt 
wird, dass freiwillige Hilfsgesellschaften, 
deren Personal schon gemªÇ den im 
Abkommen von 1906 beschriebenen 
Regelungen anerkannt war, in ¦berein-
stimmung mit der nationalen Gesetzge-
bung ermªchtigt werden durften, das 
Rotkreuzzeichen auch in Verbindung mit 
ihren humanitªren Aktivitªten in Frie-
denszeiten zu f¿hren.  

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und 
dem Versailler Vertrag ªnderten sich 
zunªchst die Rahmenbedingungen f¿r 
das F¿hren des Rotkreuzzeichens in 
Deutschland. Denn nach dessen Artikeln 
177 und 178 durften Vereine, Gesell-
schaften und dergleichen in keinerlei 
Verbindung mehr mit dem Kriegsministe-
rium oder irgendeiner anderen militªri-
schen Behºrde stehen. Alle auf eine 
Mobilmachung abzielenden MaÇnahmen 
waren untersagt. Damit sah sich auch 
das Reichswehrministerium nicht mehr in 
der Lage, Bescheinigungen zum F¿hren 

des Rotkreuzzeichens auszustellen. In 
einem Vermerk des Reichsministers des 
Innern vom 31. Dezember 1921 an sªmt-
liche Landesregierungen heiÇt es dazu 
u. a.:  

Es liegt auf der Hand, daÇ 
bei inneren Unruhen und 
bei ºffentlichen Notstªnden 
auf die Unterst¿tzung des 
Heeressanitªtsdienstes 
durch die Vereinigungen 
der freiwilligen Krankenpfle-
ge nicht verzichtet werden 
kann. Auch muÇ Deutsch-
land in der Lage bleiben, 
bei internationalen Hilfsex-
peditionen mit Hilfe der 
Roten-Kreuz-Verbªnde mit 
Personal oder Material hel-
fend mitwirken zu kºnnen.  

Indem ich mir darauf hinzu-
weisen erlaube, daÇ die 
Oberleitung der freiwilligen 
Krankenpflege (fr¿herer 
Reichskommissar und Mili-
tªr-Inspekteur der freiwilli-
gen Krankenpflege) mit dem 1. Oktober 
1921 meinem Ministerium abgegliedert 

worden ist, beehre ich mich danach zu 
ersuchen, sich damit einverstanden zu 
erklªren, daÇ die Ziffer 1 der Bekannt-
machung vom 7. Mai 1903 [s. o.] in 

nachstehender Fas-
sung zur Anwendung 
gelangt:  

Die Erlaubnis ist den-
jenigen Vereinen oder 
Gesellschaften, ein-
schlieÇlich der Ritter-
orden sowie der geist-
lichen Orden und Kon-
gregationen zu ertei-
len, welche sich im 
Deutschen Reiche der 
Krankenpflege widmen 
und durch eine Be-
scheinigung des 
Reichsministerium des 
Innern nachweisen, 
daÇ sie zur Unterst¿t-
zung des amtlichen 
Sanitªtsdienstes bei 
ºffentlichen Notstªn-
den und bei inneren 

Unruhen zugelassen sind.  

CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ рύ 

Die weitere Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik 

Einer Abbildung des 
Schwesternheims 
Hansa auf einer im 
Dezember 1906 ab-
gesandten Ansichts-
karte ist zu entneh-
men, dass diese Ge-
bªude an der Front 
deutlich sichtbar drei 
groÇe rote Kreuze 
trugen. Nªheres zu 
dieser Einrichtung ist 
dem Verfasser bisher 
nicht bekannt. 

Aus den beigef¿gten 
beiden Zeitungsarti-
keln geht hervor, dass 
es bez¿glich der Nutzung des Rotkreuz-
zeichens durch das Schwesternheim 
Phºbus/Phºbe am Mittelweg sogar zu 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
gekommen war. In zweiter Instanz ende-
te das Verfahren mit einer Geldstrafe 
von einer Mark wegen unbefugter Benut-
zung des Neutralitªtszeichens. 

Auch der Deutsche Schwesternverein, 
der von Hedwig von Schlichting 1902 
nach ihrem Ausscheiden als Oberin des 
Schwesternvereins der Hamburgischen 
Staatskrankenanstalten ï dieser war 
dem Hamburger Roten Kreuz korporativ 

verbunden ï gegr¿n-
det worden war, beab-
sichtigte offenbar zu-
nªchst, eine namentli-
che Verbindung zum 
Roten Kreuz herzu-
stellen. Allerdings 
scheint dieses Ansin-
nen dann nicht weiter 
verfolgt worden zu 
sein. Ein entsprechen-
der Disput geht zu-
mindest aus den Ak-
ten nicht hervor.  

Andere Organisatio-
nen versuchten, zu-
mindest durch eine 

gewisse  hnlichkeit des Verbandsabzei-
chens eine gedankliche Verbindung zum 
Roten Kreuz sowie zu den Tªtigkeiten 
und Idealen bei dem Betrachter herzu-
stellen. Als Beispiel sei hier genannt die 
Berufsorganisation der Krankenpflegerin-
nen Deutschlands Gruppe Hamburg.  

Auch im Ăfernenñ hamburgischen Amt 
Ritzeb¿ttel bat die dortige Abteilung 
Cuxhaven der Hamburger Kolonne des 
Roten Kreuzes mit Schreiben vom 
15. Juni 1904 das ºrtliche Amt um ¦ber-
pr¿fung, ob der Herrenfriseur Wittcke in 
der Alten Teichstrasse und Caesar Ode, 

Briefkopf der Berufsorganisation der 
Krankenpflegerinnen Deutschlands 
Gruppe Hamburg mit Sitz in der 
Wandsbeckerchaussee Nr. 26 

Schreiben der Hamburger Kolonne des Roten 
Kreuzes Abteilung Cuxhaven vom 15.6.04  

Schreiben des Hamburger 
Senats zum Gebrauch des 
Rotkreuzzeichens an die Frei-
willige Sanitªtskolonne vom 
Roten Kreuz Hamburg-Ost  
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Der Hamburger Senat erhob hiergegen 
ebenso wie sªmtliche anderen Landes-
regierungen keine Bedenken.  

In einem weiteren Schreiben des Reichs-
ministers des Innern an die Landesregie-
rungen ï auÇer Bayern ï vom 21. Fe-
bruar 1922 heiÇt es: 

Meine Entscheidung dar¿ber, ob ein 
Verein oder eine Gesellschaft zur Unter-
st¿tzung des amtlichen Sanitªtsdienstes 
bei ºffentlichen Notstªnden und bei inne-
ren Unruhen zuzulassen ist, beabsichti-
ge ich von der Erf¿llung der nachstehen-
den Bedingungen abhªngig zu machen: 

1. Die in Betracht kommende Vereini-
gung hat sich zu verpflichten, im Be-
darfsfalle zur Unterst¿tzung des amt-
lichen Sanitªtsdienstes mindestens 
die Hªlfte ihres Personals zur Verf¿-
gung zu stellen und den Gesamtper-
sonalbestand zum 1. Januar jeden 
Jahres hierher zu melden; 

2. die Vereinigung muss mindestens 
zehn Mitglieder haben, satzungsge-
mªÇ von einem Vorstand geleitet und 
nach dem Urteil der zustªndigen 
Ortspolizeibehºrde und des zustªndi-
gen beamteten Arztes in Bezug auf 
Verhalten und Geschªftsgebaren 
einwandfrei sein; 

3. die Satzung der Vereinigung muss 
gewªhrleisten, daÇ als Mitglieder nur 
unbescholtene Persºnlichkeiten auf-
genommen werden; 

4. das Personal muss kºrperlich leis-
tungsfªhig sein und sich ¿ber die 
erforderliche technische Vorbildung 
im Sanitªtsdienst ausweisen kºnnen, 
und zwar Pfleger und Pflegerinnen 
durch mindestens einjªhrige Pflege-
tªtigkeit in einem Krankenhaus sowie 

durch Ablegung einer 
besonderen Pr¿fung; 

5. die Vereinigung 
hat sich zu verpflich-
ten, f¿r die Erhaltung 
der praktischen 
Kenntnisse des zur 
Verf¿gung gestellten 
Pflegepersonals 
durch Abhaltung von 
Wiederholungskursen 
in hºchstens dreijªhri-
gen Zwischenrªumen 
oder in anderer Weise 
Sorge zu tragen; 

6. die Vereinigung 
muss gewillt und 
imstande sein, f¿r 
das zur Verf¿gung 
gestellte Personal f¿r 
die freiwillige Kran-
kenpflege vorge-
schriebene Dienstbe-

kleidung zu stellen. 

Zugleich behielt sich das Innenministeri-
um vor, die Zulassung wieder zur¿ckzu-
ziehen, sollten einzelne der Vorausset-
zungen wieder entfallen.  

Beim Hauptvorstand des Deutschen 
Roten Kreuzes waren jedoch Zweifel 
dar¿ber entstanden, ob das Recht zum 
Gebrauche des Roten Kreuzes durch 
Vereine und Organisationen, welche die 
Befugnis [zum Tragen des Roten Kreu-
zes] schon bisher besaÇen, einer noch-
maligen Nachpr¿fung der Voraussetzung 
bed¿rfe und ob sich in diesem Falle eine 
erneute Erlaubniserteilung als nºtig er-
weise. Ferner regte der Hauptvorstand 
an zu pr¿fen, ob neu gegr¿ndete Unter-
verbªnde, Zweigvereine und Unterorga-
nisationen des Roten Kreuzes, die sich 
auf die Satzung der Zentralorganisation 
verpflichten und sich in ihren eigenen 
Satzungen den in den Richtlinien é vom 
21. Februar 1922 é aufgestell-
ten Bedingungen unter-
werfen, allgemein als 
zur F¿hrung des Ro-
ten Kreuzes berech-
tigt angesehen und 
demgemªÇ von der 
Vorlage eines be-
sonderen Genehmi-
gungsantrages befreit 
werden kºnnen 
(Schreiben des Reichsin-
nenministeriums vom 
10. Oktober 1922). In die-
sem Schreiben vom 10. Oktober fragte 
das Innenministerium bei den Lªnderre-
gierungen nach, ob Bedenken dagegen 
best¿nden, bei Rotkreuzorganisationen 
von der Vorlage eines gesonderten Ge-
suches abzusehen. Das Ministerium 
w¿rde, sollten bis zum 1. November 
1922 keine gegenteiligen Auffassungen 
vorgetragen werden, f¿r diese Organisa-
tionen die Zulassung zur Unterst¿tzung 

des amtlichen Sanitªtsdienstes als erteilt 
ansehen. Auch hier¿ber scheint dann 
unter den Lªndern Einverstªndnis be-
standen zu haben. Da hatte aber z. B. 
die Freiwillige Sanitªtskolonne vom Ro-
ten Kreuz Hamburg-Ost die Erlaubnis 
schon beantragt und den Gebrauch des 
Zeichens durch Schreiben des Hambur-
ger Senats vom 13. September 1920 
genehmigt bekommen.  

Am 6. Mªrz 1924 folgt ein Schreiben des 
Reichsministers des Innern ï an alle 
auÇerpreuÇischen (von dort lag die Zu-
stimmung bereits vor) Landesregierun-
gen auÇer Bayern ï zur Frage von Ab-
zeichen und Ausweiskarte f¿r die im 
Dienst der freiwilligen Krankenpflege 
tªtigen Personen. Es wurde darin auf 
Anregung des Kommissars der freiwilli-
gen Krankenpflege in Berlin vorgeschla-
gen, bei ºffentlichen Notstªnden und 
inneren Unruhen é die vor dem Kriege 
in Gebrauch gewesene weiÇe Armbinde 
mit Roten Kreuz (das Genfer Neutrali-
tªtsabzeichen) mit dem Stempel des 
Kommissars der freiwilligen Krankenpfle-
ge wieder einzuf¿hren. Und ganz prak-
tisch folgt der Vorschlag: Etwa noch vor-
handene derartige Armbinden kºnnten 
dann, mit dem neuen Stempel versehen, 
aufgebraucht werden. Ferner wurde die 
Einf¿hrung einer Ausweiskarte gemªÇ 
einem beigef¿gten Muster vorgeschla-
gen. Auch gegen diesen Vorschlag wur-
den seitens des Hamburger Senats ï 
wie aus dem Schreiben der Senatskom-
mission f¿r die Reichs- und auswªrtige 
Angelegenheiten vom 25. Mªrz 1924 
hervorgeht ï ebenso wie seitens der 
anderen Landesregierungen keine Be-
denken erhoben.  

Vom 8. September 1924 stammt ein 
Schreiben des Reichsministers des In-
nern, in dem mitgeteilt wird, der Haupt-
vorstand des PreuÇischen Landesver-
eins vom Roten Kreuz hat bei dem Kom-

missar der freiwilligen Kranken-
pflege den Antrag gestellt, 
eine  nderung der 
Rangabzeichen und 
deren Trageweise f¿r 
die Delegierten der 
freiwilligen Kranken-
pflege é herbeizu-
f¿hren. Es folgt eine 
ausf¿hrliche Beschrei-

bung und Darstellung der 
geplanten  nderungen. Die-
ser Antrag wurde vom Kom-
missar der freiwilligen Kran-
kenpflege bef¿rwortet und 

auch das Reichswehrministerium und 
der PreuÇische Minister f¿r Volkswohl-
fahrt erklªrten sich einverstanden. Auch 
hiergegen erhob die Senatskommission 
f¿r Reichs- und auswªrtige Angelegen-
heiten gemªÇ Mitteilung vom 24. Sep-
tember 1924 keine Bedenken.  
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links: Schreiben des Reichs-
ministers des Innern vom 
6. Mªrz 1924 (o.) und  Muster 
der Ausweiskarte (u.)  

rechts: Schreiben von Max v. 
Schinckel an den Hamburger 

Brosche Carola Verband  
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In Hamburg in der Zeit der Weimarer 
Republik 

Vom 13. September 1924 liegt aus dem 
Hamburger Staatsarchiv ein Schreiben 
des ehemaligen Hamburgischen Landes-
delegierten der freiwilligen Krankenpfle-
ge, Max von Schinckel ï er war von 
1901 bis 1920 auch Vorsitzender des 
Hamburgischen Landesvereins vom Ro-
ten Kreuz ï an den Hamburger Senat 
wegen der Bildung einer Ăwildenñ Sani-
tªtskolonne in Hamburg vor. Die in 
Leipzig gegr¿ndete Ăwildeñ Sanitªtsko-
lonne fange auch hier in Hamburg an, ihr 
Unwesen zu treiben und die Kreise der 
hiesigen legitimen, mit so viel Sorgfalt 
ausgebildeten Sanitªts Kolonnen vom 
Roten Kreuz zu stºren. Zum Schutz des 
Genfer Neutralitªtsabzeichens mºge der 
Senat doch bitte diesem sich hier neu 
bildenden ĂFreiwilligen Sanitªtskorpsñ die 
Genehmigung zu einer Bethªtigung é 
versagen. 

In dem mitgeschickten Bericht heiÇt es 
dazu: Wªhrend der Landwirtschaftlichen 
Ausstellung traf aus Leipzig in Hamburg 
ein Sonderzug ein, der begleitet war von 
einigen Sanitªtsmannschaften, die zu-
nªchst f¿r Mitglieder einer Kolonne vom 
Roten Kreuz gehalten wurden. Spªter 
stellte sich heraus, daÇ es sich um Mit-
glieder einer Organisation handelte, die 
bisher in Hamburg nicht bekannt war. 
Dieselbe nannte sich ĂFreiwilliges Sani-
tªtskorps Leipzigñ, und die Uniformierung 
der Mitglieder war der anerkannten Rot-
kreuz-Uniform tªuschend nachgeahmt. 
Vor allen Dingen waren die Achselst¿cke 
und sonstigen Abzeichen genau diesel-
ben, wie sie von den Kolonnen getragen 
werden, und angeblich sollen auch die 
Uniformknºpfe, die ein aufgepreÇtes 
Kreuz tragen, dieselben gewesen sein 
wie beim Roten Kreuz. Der einzige Un-
terschied war die Armbinde, die auf wei-
Çem Grunde ein rot umrandetes weiÇes 
Kreuz aufwies.  hnlich sollen auch die 

Spiegel am Kragen und die Schilder an 
den M¿tzen gewesen sein.  

Da das Sanitªtskorps in Leipzig zugelas-
sen und auch dort tªtig war, sah man 
zunªchst keinen Anlass zu handeln. Das 
ªnderte sich jedoch, als eines der Leipzi-
ger Mitglieder in Hamburg seinen Wohn-
sitz nahm und hier auch aktiv wurde.  

Dieses Mitglied hat eine eifrige Propa-
ganda entwickelt und sucht Mitglieder 
der hiesigen Kolonnen vom Roten Kreuz 
zum Ausscheiden zu veranlassen mit 
dem Hinweis, daÇ hier eine neue Organi-
sation gebildet w¿rde, bei der sie eintre-
ten sollten und in der sie grºÇere Aus-
sichten hªtten, weiter zu kommen, bezw. 
gehobene Stellungen einzunehmen. 
Seine Bem¿hungen sind teilweise auch 
schon von Erfolg gekrºnt gewesen, é 
Da die Bef¿rchtung vorliegt, daÇ hier 
eine neue Organisation ins Leben geru-
fen werden kºnnte, die nur zu weiteren 
Verwechslungen f¿hren w¿rde, und f¿r 
deren neutrales Wirken niemand eine 
Garantie zu ¿bernehmen vermag, glau-
ben wir, daÇ es dringend notwendig ist, 
an zustªndiger Stelle Schritte einzulei-
ten, so die Vertreter der beiden Hambur-
ger Kolonnen vom Roten Kreuz und der 
Genossenschaft freiwilliger Krankenpfle-
ger in dem vom Vorsitzenden des Ham-
burgischen Landesvereins, Louis Sanne, 
dem Senat ¿bermittelten Bericht. Und in 
einem Nachtrag zum Bericht heiÇt es: 
Soeben werden wir noch auf eine andere 
Neugr¿ndung, den Hamburger Natural-
heil-Sanitªter-Bund aufmerksam ge-
macht, dem aber u. E. keine allzustarke 
Bedeutung beigelegt werden braucht. 

Ob aber die Initiative des Hamburgi-
schen Landesvereins in echter Sorge um 
den Schutz des Roten Kreuz und die 
Gefahr einer Verwechslung begr¿ndet 
war, oder ob es schlichtweg darum ging, 
einen lªstigen Konkurrenten loszuwer-
den, muss dahin gestellt bleiben.  

Einem Auszug aus dem Senatsprotokoll 
vom 4. Februar 1926 ist zu entnehmen, 
dass bereits im Dezember des Vorjah-
res eine Beschwerde des hamburgi-
schen Landes-Delegierten des Kom-
missars der Freiwilligen Krankenpflege 
¿ber den Deutschen Naturheil-Sanitªter
-Bund mit Muttersitz in Hamburg einge-
gangen war, weil die mehrfach vorbe-
straften Leiter des Bundes é sich einer 
Verletzung des Gesetzes zum Schutz 
des Genfer Neutralitªtszeichens schul-
dig gemacht hªtten. Die Staatsanwalt-
schaft hªtte hierzu bereits ein Strafver-
fahren eingeleitet. Besonders bemer-
kenswert an diesem Vorgang ist, dass 
derartige Angelegenheiten damals so-
gar auf Ebene der Regierung des Stadt-
staates beraten wurden. 

Aus dem Bereich der Frauenvereine 
gibt es weiteres Beispiel der Verwen-
dung des Rotkreuzzeichens durch ei-
nen nicht zum Roten Kreuz gehºrenden 
Verband auch aus dieser Zeit. Hier wa-
ren die Auseinandersetzungen beson-
ders hartnªckig und langlebig. Aus der 
abgebildeten Brosche vom Carola-
Verband lieÇe sich zunªchst vermuten, 
dass dieser 1919 entstanden sein d¿rf-
te. Allerdings geht aus einem Schreiben 
der Oberschwester Clara Volger vom 
15. August 1924 an das Medizinalamt 
in Hamburg hervor, dass sie im Januar 
1920 zunªchst eine Schwesternvermitt-
lung ins Leben gerufen hatte und dar-
aus dann der Carola-Verband gebildet 
werden sollte. GemªÇ Eintragung in 
das Vereinsregister Hamburg (StAHH 
231-10_A1, Bd. 36, S. 175-178) stamm-
te die Satzung des Verbands vom 
7. Januar 1925. Der am gleichen Tag 
bestellte Vorstand bestand aus Frªulein 
Clara Auguste Volger, Frªulein Dumpe 
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oben, von links nach rechts: Schreiben von Clara Volger vom 15. August 1924; Schreiben 
von Louis Sanne vom 12. Dezember 1924; Schreiben von Clara Volger vom 10. Januar 1925; 
Vermerk der Gesundheitsbehºrde vom 2. Mai 1931 

unten rechts: Anlage zum Schreiben von Clara Volger vom 10. Januar 1925 mit neuem 
Broschenvorschlag 
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F¿r die Zeit des Nationalsozialismus 
denkt man zunªchst an das Gesetz ¿ber 
das Deutsche Rote Kreuz vom 9. De-
zember 1937. Dieses enthªlt allerdings 
keine Regelungen zum Schutz des Rot-
kreuzzeichens.  

Bis 1933 hatte das Deutsche Rote Kreuz 
noch erfolgreich alle Versuche von staat-
licher Seite oder anderer Organisationen 
zum F¿hren des Rotkreuzzeichens in 
Friedenszeiten abwehren kºn-
nen. Die neuen Machthaber 
gingen jedoch dazu ¿ber, 
nicht nur die Rotkreuzor-
ganisation, sondern auch 
das Rotkreuzzeichen 
immer mehr zu verein-
nahmen. Bereits im 
Fr¿hsommer 1933 wurde 
die Zulassung der Sani-
tªtsformationen von SA 
und SS zur Unterst¿tzung 
des Amtlichen Sanitªtsdiens-
tes bei ºffentlichen 
Notstªnden und bei 
inneren Unruhen bean-
tragt und am 12. Juli 
1933 vom Reichsinnen-
ministerium auch genehmigt. Allerdings 
war man noch bem¿ht, die Verwendung 
eng einzugrenzen. Im Fr¿hjahr 1936 
wurden dann auch die Sanitªtseinrich-
tungen des Nationalsozialistischen Kraft-
fahr-Korps (NSKK) zum Amtlichen Sani-
tªtsdienst zugelassen. Hingegen durften 
die durch NS-Volkswohlfahrt vom DRK 
gegen dessen Widerstand ¿bernomme-
nen Wohlfahrtseinrichtungen nicht auch 
noch das Rotkreuzzeichen weiterf¿hren, 
selbst wenn dort teilweise weiterhin Rot-
kreuzkrªfte beschªftigt waren.  

Daf¿r bemªchtigten sich die Nationalso-
zialisten zunehmend des Rotkreuzzei-
chens selbst, indem sie es immer weiter 
umgestalteten. Nach einigen Diskussio-

nen im Vorfeld wurde am 23. Juli 1934 
das neu gestaltete Dienstabzeichen vor-
gestellt und vom Reichsinnenministerium 
genehmigt ï ein relativ kleines rotes 
Kreuz, auf dem ein Reichsadler thront, 
der einen auf der Spitze stehenden 
quadratischen Brustschild mit Haken-
kreuz trªgt. Dabei wurde argumentiert, 
dass bereits das fr¿here Zentralkomitee 
der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz 
1897 die Genehmigung erhalten hªtte, 
den kaiserlichen Wappenadler mit 
Rotkreuzzeichen im Brustschild 
f¿hren zu d¿rfen. Der damalige 
Prªsident des DRK, Herzog 
Carl-Eduard von Sachsen-
Coburg und Gotha, war der 
Meinung, dass die Ausf¿h-
rung der Muster auÇeror-
dentlich geschmackvoll ist.  

Den DRK-Stellen war es je-
doch erlaubt, die alten Brief-
bºgen zunªchst wei-

ter aufzubrau-
chen, wie auch 
das Beispiel der 
Altonaer Kolon-
ne vom Roten 

Kreuz zeigt. 

Mit der Ausarbeitung des 
DRK-Gesetzes von 1937 
begann erneut die Diskussi-
on um das DRK-Zeichen. 
Da das Auswªrtige Amt die 
Sorge ªuÇerte, bei einer 
gesetzlichen Festlegung der 
Vorschlªge kºnnte im Aus-
land der Eindruck entste-
hen, das DRK sei eine 
staatliche Einrichtung, wur-
de vereinbart, eine neue 
Regelung im Rahmen der 
DRK-Satzung zu treffen ï 
als Ausdruck der angeblich 
freien Selbstbestimmung. 

F¿r das neue Symbol wurde jetzt auf 
einen Entwurf des Kunstbeauftragten der 
NSDAP, Hans Schweitzer, zur¿ckgegrif-
fen. Jetzt saÇ der Adler nicht mehr auf 
dem Kreuz, nunmehr umfassten seine 
Krallen dessen Querbalken und seine 
Fl¿gel umschlossen das Kreuz fast voll-
stªndig (siehe auch detailliert Birgitt Mor-
genbrod und Stephanie Merkenich. Das 
Deutsche Rote Kreuz unter der NS-
Diktatur, S. 96-105). 

Auch die beiden abgebildeten Armbin-
den zeigen ein immer stªrkeres Ver-
schmelzen von Rotkreuz- und NS-
Symbolik. 

Nur mit der Schweiz wollte man es sich 
auch im Nationalsozialismus nicht ganz 
verscherzen. 
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Der Schutz des Rotkreuzzeichens in der Zeit des Nationalsozialismus 

und Frªulein Anna Dennhardt. Sechs 
Jahre spªter sind eine Oberin Witt zu 
Hamburg, Schwester Elisabeth Oehring 
i. Altmark und Schwester Frieda Schmidt 
zu Cuxhaven als Vorstand eingetragen. 
Die letzte Eintragung stammt aus dem 
Jahr 1932.  

Im o. g. Schreiben vom 15. August 1924 
teilt Clara Volger dem Medizinalamt mit, 
dass sie beabsichtige, ihre staatlich ge-
pr¿ften Schwestern mit einem Abzeichen 
in Gestalt einer Brosche kenntlich zu 
machen. Bei dieser Brosche handelte es 
sich offenbar um die hier abgebildete, 
wie aus einem Schreiben von Louis San-
ne, dem Vorsitzenden des Hamburgi-
schen Landesvereins vom Roten Kreuz, 

an das Gesundheitsamt hervorgeht und 
in dem er sich ¿ber diesen Vorgang be-
schwert. Daraufhin beantragt Frau Vol-
ger am 10. Januar 1925 die Zustimmung 
des Medizinalamtes zu einer nunmehr 
verªnderten Brosche. Allerdings bestand 
zu diesem Zeitpunkt beim Medizinalamt 
der Eindruck, dass der Verein bereits 
aufgelºst sei und die Behºrde teilte am 
14. Mªrz 1925 daher mit, Ihr Antrag vom 
10. Januar d. Js. um Erlaubnis zum Ge-
brauch der Brosche nach dem einge-
sandten Muster wird daher hier als erle-
digt angesehen. Allerdings bestand der 
Verband zu diesem Zeitpunkt noch. 

Mit einer Anfrage vom 21. April 1931 an 
die Gesundheitsbehºrde macht der Ver-

band, nachdem er seine Arbeit am 
1. Mai 1931 unter neuer Leitung wieder 
aufnehmen wollte, einen erneuten Ver-
such: é ¿bersende ich Ihnen hiermit die 
Vorlage zur Begutachtung, ob dieselbe 
[Verbandsbrosche] zum weiteren Tragen 
von Seiten der Gesundheitsbehºrde 
gestattet wird. Der Verband verf¿gt noch 
¿ber 20 Exemplare. Wir bitten g¿tigst um 
die Genehmigung, da wir zur Zeit nicht in 
der Lage sind, neue Broschen herstellen 
zu lassen. Dem Schreiben ist zu ferner 
entnehmen, dass das zuletzt verwendete 
Zeichen nunmehr seitens der Kirche 
beanstandet worden war. Aber die Be-
hºrde lieÇ sich ï auch aus weiteren 
Gr¿nden ï nicht erweichen. Ƭ 

Siegel des Zentralkomitees 
der Deutschen Vereine vom 
Roten Kreuz  

links: Gesetz zum Schutze 
des Wappens der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft  

rechts: DRK-Zeichen ab Juli 
1934 auf einem Ausweisbuch 
f¿r weibliche Hilfskrªfte des 
DRK (o.) und Briefkºpfe der 
Jahresberichte der Sanitªts-
kolonne Altona von 1934/35 
und 1935/36 (u.) 



In dem Gesetz zum Schutze des Wap-
pens der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 27. Mªrz 1935, das zum 
1. Januar 1937 in Kraft trat, heiÇt es 
nªmlich: Die Reichsregierung hat zur 
Ausf¿hrung des Genfer Abkommens zur 
Verbesserung des Loses der Verwunde-
ten und Kranken der Heere im Felde 
vom 27. Juli [1934] das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verk¿ndet wird: 

Ä 1 

1. Das Wappen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft (das aufrechte, 
gleicharmige, geradlinige, weiÇe 
Kreuz auf rotem Grunde) darf nicht 
zu einem gegen die kaufmªnnische 
Ehrbarkeit verstossenden Zweck 
oder unter Bedingungen gebraucht 
werden, die geeignet sind, das 
schweizerische Nationalgef¿hl zu 
verletzen. 

2. Das gleiche gilt von Nachahmungen 
des schweizerischen Wappens, die 
geeignet sind, Verwechslungen her-
vorzurufen. 

Im Ä 2 werden bei Zuwiderhandlungen 
Geldstrafen bis zu einhundertf¿nfzig 
Mark oder sogar Haft angedroht. Im Ä 3  
wird eine Verwaltungsvorschrift zur 
Durchf¿hrung des Gesetzes angek¿n-

digt, die tatsªchlich am 29. Dezember 
1936 erlassen und zwei Tage spªter 
verk¿ndet wurde. Ƭ 
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Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
hºrte zunªchst auch das Deutsche Rote 
Kreuz auf, als nationale Hilfsgesellschaft 
im Sinne der internationalen Regeln zu 
existieren. Und auch wenn einzelne Re-
geln des DRK-Gesetzes von 1937 wie 
die Geb¿hrenfreiheit auch nach Gr¿n-
dung der Bundesrepublik Deutschland 
weiterhin Anwendung fanden, so spielt 
dieses Thema insgesamt f¿r die hier 
anstehende Thematik keine Rolle, da 
das Gesetz ja wie oben ausgef¿hrt keine 
Regelungen zum Schutz des Rotkreuz-
zeichens enthielt. Nach Neugr¿ndung 
des Deutschen Roten Kreuzes in der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem 
Rittersturz in Koblenz im Jahr 1950 stell-
te sich gleichwohl erneut die Frage nach 
dem Schutz des Zeichens.  

Dabei ist zu ber¿cksichtigen, dass auf 
internationaler Ebene 1949 die Genfer 
Abkommen neu gefasst wurden. Der 
Schutz des Wahrzeichens ist seitdem in 
den Artikeln 53 und 54 des 1. Genfer 
Abkommens geregelt. Weitere Ergªn-
zungen folgten spªter mit dem I. Zusatz-
protokoll zu den Genfer Abkommen aus 
dem Jahr 1977.  

Der Schutz des Rotkreuzzeichens wurde 
innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erst mit der  nderung des Gesetzes 
¿ber Ordnungswidrigkeiten per 1. Januar 
1975 neu geregelt. Dessen Ä 125 lautet: 

Benutzen des Roten 
Kreuzes oder des 
Schweizer Wappens 

1. Ordnungswidrig 
handelt, wer unbe-
fugt das Wahrzei-
chen des roten 
Kreuzes auf wei-
Çem Grund oder die 
Bezeichnung ĂRotes 
Kreuzñ oder ĂGenfer 
Kreuzñ benutzt. 

2. Ordnungswidrig 
handelt auch, wer 
unbefugt das Wap-
pen der Schweizeri-
schen Eidgenossen-
schaft benutzt. 

3. Den in den Ansªt-
zen 1 und 2 ge-
nannten Wahrzei-
chen, Bezeichnungen und Wappen 
stehen solche gleich, die ihnen zum 
Verwechseln ªhnlich sind. 

4. Die Absªtze 1 und 3 gelten f¿r solche 
Wahrzeichen oder Bezeichnungen 
entsprechend, die nach dem Vºlker-
recht dem Wahrzeichen des Roten 
Kreuzes auf weiÇem Grund oder der 
Bezeichnung ĂRotes Kreuzñ gleich-
stehen.  

5. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer 
GeldbuÇe geahndet 
werden.  

Seitdem haben ver-
schiedene Gerichtsur-
teile, auch des Bundes-
gerichtshofs, den 
Schutz des Rotkreuz-
zeichens untermauert. 

In der DDR wurde 
das Gesetz zum 
Schutze des Genfer 
Neutralitªtszeichens 
vom 22. Mªrz 1902 
mit der Zweiten Verord-
nung ¿ber das Deut-
sche Rote Kreuz 
vom 20. August 1959 
abgelºst. Von des- 
sen neuen Paragra-
phen befassen sich 

vier ï Ä 3-5 und 7 ï mit dem Emblem 
(Organisationsabzeichen) des Deut-
schen Roten Kreuzes (Ä 3), der Organi-
sationsfahne und dem Wimpel (Ä 4), 
dem Wahrzeichen des roten Kreuzes (Ä 
5), das in Friedenszeiten mit Zustim-
mung des DRK-Prªsidiums auch von 
Einrichtungen des staatlichen 

CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ фύ 

Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg 

links: DRK-Zeichen ab 1937 auf 
dem Los einer Geldbrieflotterie f¿r 
das DRK  

rechts: Armbinden mit dem Roten 
Kreuz und NS-Symbolen  

Verwendung des Rotkreuzzeichens 
durch die Kassenªrztliche Vereini-
gung Hamburg im Jahr 2021 
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Gesundheitswesens, von anderen Orga-
nisationen und Personen verwendet wer-
den [durfte], um Krankenwagen und Ein-
richtungen kenntlich zu machen, die aus-
schlieÇlich der unentgeltlichen Hilfeleis-
tung f¿r Verletzte und Kranke vorbehal-
ten sind und den Konsequenzen bei un-
befugter Verwendung des Rotkreuzzei-
chens (Ä 7). 

Ä 7 lautet:  

1. Wer unbefugt das Wahrzei-
chen oder die Bezeichnung 
ĂRotes Kreuzñ, ĂRoter Halb-
mondñ oder ĂRoter Lºwe mit 
der roten Sonneñ oder damit 
verwechslungsfªhige Zeichen 
oder Bezeichnungen verwen-
det, wird mit Gefªngnis bis zu 
2 Jahren oder mit Geldstrafe 
oder mit ºffentlichem Tadel 
bestraft. 

2. Das gleiche gilt f¿r den unbe-
rechtigten Gebrauch des Orga-
nisationsabzeichens, der Orga-
nisationsfahne sowie der Wim-
pel des Deutschen Roten 
Kreuzes.  

Eine weitere Stªrkung erhielt die 
Position des Roten Kreuzes in 
Deutschland nach der Vereinigung 
mit dem Gesetz ¿ber das Deut-
sche Rote Kreuz und andere freiwillige 
Hilfsgesellschaften im Sinne der Genfer 
Rotkreuz-Abkommen vom 5. Dezember 
2008.  

In dessen Ä 3 heiÇt es: 

Schutz des Zeichens und der Bezeich-
nungen 

Das Recht auf Verwendung des Zei-
chens ĂRotes Kreuz auf weiÇem Grundñ 
und der Bezeichnung ĂRotes Kreuzñ und 

ĂGenfer Kreuzñ steht dem Deutschen 
Roten Kreuz e.V. zu. Es berechtigt nicht 
dazu, Dritten eine beschreibende Benut-
zung des Zeichens und seiner Bezeich-
nungen zu untersagen, wenn diese nicht 
geeignet ist, die Zuordnung nach Satz 1 
in Frage zu stellen. Die Rechte anderer 
 Organisationen der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
bleiben unber¿hrt. 

Auch heutzutage kommt 
es dennoch immer wie-
der vor, dass Privatanbie-
ter ï insbesondere im Ge-
sundheitsbereich ï das Rot-
kreuzzeichen rechtswidrig, in 
der Regel zu Werbezwecken, verwen-
den. Das muss nicht immer vorsªtzlich 
erfolgen, sondern kann auch bei ansons-
ten durchaus seriºsen Organisationen 
aus Unwissenheit geschehen. Letztend-
lich ist f¿r viele Menschen das Rote 

Kreuz schlechthin der Inbegriff f¿r qualifi-
zierte Hilfe, vor allem im gesundheitli-
chen Bereich ï und das ist an sich kein 
schlechtes Zeichen. Dennoch bleibt es 
wichtig, das Zeichen vor nicht rechtmªÇi-
ger oder sogar absichtlich missbrªuchli-
cher Verwendung zu sch¿tzen. Solcher 
Fªlle nimmt sich die Rechtsabteilung des 
DRK-Generalsekretariats an, wenn sie 
denn davon erfªhrt. Daher bittet sie da-

rum, ihr derartige Vorkommnisse 
zu melden. Sie setzt sich dann 
zunªchst freundlich mit den betref-
fenden Personen, Organisationen, 
Firmen oder Einrichtungen in Ver-
bindung und bittet darum, die 
rechtswidrige Verwendung zu un-
terlassen. Erst wenn die freundli-
che Aufforderung keinen Erfolg 
hat, werden Rechtsmittel einge-
legt.  

Wie schwer sich jedoch auch Be-
hºrden und Rechtsprechung in 
Deutschland bisweilen mit dem 
Schutz der Zeichen der Bewegung 
tun, zeigt das Beispiel des Kurdi-
schen Roten Halbmonds. Auch 
wenn die Arbeit dieser Organisa-
tion hier nicht bewertet oder gar 
abgewertet werden soll, so 
bleibt doch festzuhalten, 
dass es sich hierbei nicht 
um eine anerkannte Gesell-
schaft der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung 
handelt, aufgrund der nicht 
vorliegenden Anerkennungs-
voraussetzungen auch nicht 

handeln kann und die Organisation 
daher eigentlich nicht berechtigt ist, den 
Roten Halbmond als Zeichen zu f¿hren. 
Dennoch reagieren die deutschen Bun-
deslªnder sehr unterschiedlich z. B. In 
Bezug auf Aktivitªten zur Spendenein-
werbung durch die Organisation. Ƭ 
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